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Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit
in der Verwaltungsgemei nschaft

vom 02.06.2026

Die Verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf (im Folgenden kuz ,,Verwaltungsgemeinschaft"
genannt) erlässt aufgrund des Art. 10 Abs. 2 der Venrvaltungsgemeinschaftsordnung
(VCemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Oktober 1982 (BayRS ll, S. 350,

BayRS 2O2O-2-1-l), zuletzt geändert durch $ 9 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S.

S85;, in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 und Art. 30 des Gesetzes über die kommunale

Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBI.

S. SS5, 1gg5 S. 98, BayRS 2020-6-1-l), zuletzl geändert durch $ 4 des Gesetzes vom 23.

Dezember 2025 (GVBI. S. 637) und den Art. 20a, Art. 23 und 32 der Gemeindeordnung für

den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998

(GVBI. S, 796, BayRS 2O2O-1-1-l) zulelzt geändert durch $ 1 des Gesetzes vom 23.

Dezember 2025 (GVBI. S. 637) folgende

Satzung:

s1
Eh renamtliche Tätigkeit; Entschädigung

(1) lDie Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung sind ehrenamtlich tätig. 2lhre Tätigkeit

erstreckt siCh auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der

Gemeinschaftsversammlung und - soweit eingerichtet - ihrer (vorberatenden) Ausschüsse

einschließlich des Bürgermeisterausschusses.

(2) lDie Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als

intschadigüng ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der

Gemeinschaftiversammtung oder ihrer (vorberatenden) Ausschüsse in Höhe von 20,00 Euro

je sitzung. 2satz l gilt nicht für Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der
'Gemeinslhaftsversämmlung 

angehören; sie erhalten nur Ersatzihrer nachgewiesenen

Auslagen (Art, 30 Abs. 2 KommZG).

(3) lDie Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung, die Arbeitnehmer oder

Aibeitnehmärinnen sind, haben außerdem Anspruch auf Ersatz des ihnen aufgrund der

notwendigen Teilnahme an Sitzungen entstandenen, nachgewiesenen Verdienstausfalles'
2Selbstständig Tätige erhalten für die ihnen entstehende Zeitversäumnis eine

Verdienstausfallentichädigung in Höhe einer Pauschale von 20,00 Euro je volle Stunde für

den Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist.
3Sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der

in der degel riur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die lnanspruchnahme einer

Hilfskraftäusgeglichen werden kann, erhalten eine Pauschalentschädigung von 20,00 Euro

je volle Stundä.;Nachgewiesene Kosten für eine notwendige Betreuung von im Haushalt der

ehrenamtlich tätigen Gemeinderatsmitgliedern lebenden

a) Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben,

b) Kindern mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, oder
cj Angehorige im Sinne von Art. 20 Abs. 5 BayVwVfG mit festgestelltem Pflegegrad nach $
15 Abs. 1 Satz 1 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xl)



2

werden bis zu einem Höchstbetrag von 20,OO € für jede volle Stunde der Sitzungsdauer
ersetzt; für Personen, denen eine Entschädigung nach Satz 3 zusteht, gilt dies nur, soweit
die erstattungsfähigen Betreuungskosten diese Entschädigung übersteigen. sDie
Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt.

(5) Die ehrenamtlichen Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung erhalten für auswärtige
Tätigkeit Reisekosten nach den Bestimmungen des Bayerischen Reisekostengesetzes.

s2
Entschädigung des oder der Gemeinschaftsvorsitzenden

und der Stellvertreter

(1) Der oder die Gemeinschaftsvorsitzende erhält für den Vorsitz in der
Gemeinschaftsversammlung und ihrer (vorberatenden) Ausschüsse sowie für die Leitung der
Venrvaltung eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 470,00 Euro.

(2) Der Stellvertreter des Gemeinschaftsvorsitzenden erhält neben seiner Entschädigung
nach $ 1 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 39,17 Euro.

s3
Entschädigung der Ehesch ließu ngsstandesbeamten

Die ehrenamtlichen Standesbeamten erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung von
20,00 € je Eheschließung.

s4
lnkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am 08.06.2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit vom 27.05.2020
außer Kraft.

Hunderdorf, den 02.06 .2026

VE ALTUNGSGEMEINSCHAFT HUNDERDORF

Max Höcherl
Gemeinschaftsvorsitzender


